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1 Rechtsgrundlagen 

BauGB Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBl I S. 

3634), zuletzt geändert durch Artikel 9 des Gesetzes vom 10. September 2021 

(BGBl. I S. 4147)  

BauNVO Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverordnung) 

in der Fassung der Bekanntmachung vom 21.11.2017 (BGBl I S. 3786), geändert

durch Artikel 2 des Gesetzes vom 14. Juni 2021 (BGBl. I S. 1802)  

LBO Landesbauordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 05.03.2010 (GBl. 

S. 357, 358, ber. S. 416), zuletzt geändert durch Artikel 27 der Verordnung vom 

21.12.2021 (GBl. S. 1, 4)  

GemO Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 24.07.2000 (GBl. S. 

581, ber. 698), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 2. Dezember 2020 

(GBl. S. 1095, 1098)  

Bestandteile der 1. Änderung des Bebauungsplanes sind: 

 Der Textteil des Bebauungsplanes vom 27.09.2022 

Anlagen des Bebauungsplanes sind: 

 Die Begründung der 1. Änderung des Bebauungsplanes vom 27.09.2022 

Bestandteile der Örtlichen Bauvorschriften sind: 

 Der Textteil der örtlichen Bauvorschriften (Kapitel 3) vom 27.09.2022 

Anlagen der Örtlichen Bauvorschriften sind: 

 Die Begründung der örtlichen Bauvorschriften (Kapitel 3) vom 27.09.2022 
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2 Planungsrechtliche Festsetzungen 
§ 9 BauGB i.V.m. §§ 1-22 BauNVO 

Der Geltungsbereich der 1. Änderung des Bebauungsplans entspricht dem Geltungsbereich des vor-

habenbezogenen Bebauungsplans „Neckarsteinacher Straße 12“ vom 30.04.2019. 

Im Geltungsbereich der 1. Änderung des Bebauungsplans „Neckarsteinacher Straße 12“ gelten die 

zeichnerischen und textlichen Festsetzungen des vorhabenbezogenen Bebauungsplans 

„Neckarsteinacher Straße 12“ vom 30.04.2019 grundsätzlich unverändert fort, mit Ausnahme einer 

Änderung in Bezug auf die Art der baulichen Nutzung.  

Die Änderung gegenüber dem vorhabenbezogenen Bebauungsplan „Neckarsteinacher Straße 12“ 

vom 30.04.2019 ist farblich hervorgehoben: 

2.1 Art der baulichen Nutzung 

§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. §§ 1-15 BauNVO 

2.1.1 Wohn- und Gewerbegebäude im Sinne eines Urbanen Gebietes (MU) 

§ 6a BauNVO  

Zulässig sind: 

 Wohngebäude, 

 Geschäfts- und Bürogebäude, 

 Einzelhandelsbetriebe mit nicht zentrenrelevanten Sortimenten, Schank- und Speisewirtschaf-

ten sowie Betriebe des Beherbergungsgewerbes, 

 sonstige Gewerbebetriebe, 

 Anlagen für Verwaltungen sowie kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche 

Zwecke. 

Nicht zulässig sind: 

 Einzelhandelsbetriebe mit zentrenrelevanten Sortimenten nach der Sortimentsliste des Regio-

nalplanes Rhein-Neckar (S. 46),

 Vergnügungsstätten im Sinne des § 4a Abs. 3 Nr. 2 BauNVO und § 6a Abs. 3 Nr. 1 BauGB, 

 Tankstellen. 

Weitergehend wird für das Baufenster entlang der Neckarsteinacher Straße festgesetzt, dass ent-

sprechend § 6a Abs. 4 BauNVO in Gebäuden im Erdgeschoss an der Straßenseite eine Wohnnutzung 

nicht zulässig ist.  
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3 Örtliche Bauvorschriften 
§ 74 LBO 

Der Geltungsbereich der 1. Änderung des Bebauungsplans entspricht dem Geltungsbereich des vor-

habenbezogenen Bebauungsplans „Neckarsteinacher Straße 12“ vom 30.04.2019. 

Im Geltungsbereich der 1. Änderung des Bebauungsplans „Neckarsteinacher Straße 12“ gelten die 

örtlichen Bauvorschriften des vorhabenbezogenen Bebauungsplans „Neckarsteinacher Straße 12“ 

vom 30.04.2019 grundsätzlich unverändert fort, mit Ausnahme einer Änderung in Bezug auf die 

Werbeanlagen.  

Die Änderung gegenüber dem vorhabenbezogenen Bebauungsplan „Neckarsteinacher Straße 12“ 

vom 30.04.2019 ist farblich hervorgehoben: 

3.1 Werbeanlagen 

§ 74 Abs. 1 Nr. 2 LBO 

Werbeanlagen sind ausschließlich an der Stätte der Leistung nur an der Gebäudefassade Erdge-

schossfassade in Richtung der Neckarsteinacher Straße im Bereich der Gewerbeeinheit, bis zu einer 

Gesamtfläche von max. 1,0 m² und nur bis zur Höhe der Traufe zulässig.  

Pro Betrieb ist nur eine Werbeanlage zulässig. Zudem sind max. zwei freistehende Werbeanlagen 

im Bereich der Außenstellplätze zulässig mit maximal 1,5 m² Werbefläche pro Werbeanlage.    

Ein Anstrahlen der Werbeanlagen und selbstleuchtende Werbeanlagen sind nur mit nicht blenden-

dem, nicht blinkendem, insektenfreundlichem Licht zulässig. Blinkende Werbeanlagen, Werbean-

lagen mit wechselnden Darstellungen oder sich abschnittsweise ändernder Anstrahlung, bewegli-

che oder tongebende Werbeanlagen sowie Werbeanlagen in Form von Kletterschriften sind unzu-

lässig. 

Es wird empfohlen für den Betrieb der Werbeanlagen ausschließlich regenerative Energien einzu-

setzen.

4 Hinweise 

Die hier aufgeführten Hinweise ergänzen die Hinweise des vorhabenbezogenen Bebauungsplans 

„Neckarsteinacher Straße 12“ in der Fassung vom 30.04.2019.  

Die Änderungen gegenüber dem vorhabenbezogenen Bebauungsplan „Neckarsteinacher Straße 

12“ vom 30.04.2019 sind farblich hervorgehoben: 

4.1 Sichtfelder auf den Geh- und Radweg 

Im Bereich der Ein- und Ausfahrten sind die Sichtfelder auf den Geh- und Radweg sowie auf die 

Neckarsteinacher Straße nach den Vorgaben der RaSt06 freizuhalten.  

Für Werbeanlagen im Bereich der Außenstellplätze (siehe Punkt 3.1) gilt folgendes: 

Sollten Werbeanlagen im Bereich der westlichen Ein- und Ausfahrt näher als 1 m an die nördliche 

Grundstücksgrenze heranrücken, so ist ein Abstand von 4,5 m zur Ein- und Ausfahrt einzuhalten. 

Sollten die Werbeanlagen im Bereich der östlichen Ein- und Ausfahrt näher als 0,5 m an die nördli-

che Grundstücksgrenze heranrücken, so ist ein Abstand von 2,5 m zur Ein- und Ausfahrt einzuhal-

ten. 
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4.2 Abwasser 

Auf Grundstücken, auf denen Fette, … in das Abwasser gelangen können, sind Vorrichtungen zur 

Abscheidung dieser Stoffe einzubauen, zu betreiben, zu unterhalten und zu erneuern. Dies ist bei 

der Planung von Gastronomischen Betrieben, Mensen, Verkaufskiosken, ... zu berücksichtigen. 

Auf Grundstücken, auf denen Leichtflüssigkeiten wie Benzin oder Benzol sowie Öle und Ölrück-

stände in das Abwasser gelangen können, sind Vorrichtungen zur Abscheidung dieser Stoffe einzu-

bauen, zu betreiben, zu unterhalten und zu erneuern. Abscheider für Leichtflüssigkeiten müssen 

mit einem selbsttätigen Abschluss versehen sein. Dies ist bei der Planung von Waschplätzen, Kfz-

Werkstätten, Kfz-Werkstatt ähnlichen Einrichtungen, ... zu berücksichtigen. 

Generell sind an der Einleitungsstelle des Abwassers in die öffentliche Kanalisation die Vorschriften 

der Abwassersatzung der Stadt Neckargemünd, insbesondere die Grenzwerte nach § 6 einzuhalten. 

Der zur Probenahme erforderliche Prüfschacht ist stets zugänglich zu gestalten.  

Es wird vorsorglich auf die festgesetzte limitierte Einleitmenge in das Netz des AZV auf Heidelberger 

Gemarkung hingewiesen. Bei drohender Überschreitung muss Rückhalt oder ähnliches betrieben 

werden.

4.3 Geologie 

Auf Grundlage der am LGRB vorhandenen Geodaten bilden im Plangebiet quartärer Lockergesteine 

(älterer Auenlehm, holozäne Abschwemmmassen) mit im Detail nicht bekannter Mächtigkeit den 

oberflächennahen Baugrund. Darunter werden die Gesteine der Miltenberg-Formation (Unterer 

Buntsandstein) erwartet. 

Mit lokalen Auffüllungen vorangegangener Nutzungen, die ggf. nicht zur Lastabtragung geeignet 

sind, einem oberflächennahen saisonalen Schwinden (bei Austrocknung) und Quellen (bei Wieder-

befeuchtung) des tonigen/tonig-schluffigen Verwitterungsbodens sowie mit einem kleinräumig 

deutlich unterschiedlichen Setzungsverhalten des Untergrundes ist zu rechnen. Ggf. vorhandene 

organische Anteile können dort zu zusätzlichen bautechnischen Erschwernissen führen. Der Grund-

wasserflurabstand kann bauwerksrelevant sein. 

Bei etwaigen geotechnischen Fragen im Zuge der weiteren Planungen oder von Bauarbeiten (z. B. 

zum genauen Baugrundaufbau, zu Bodenkennwerten, zur Wahl und Tragfähigkeit des Gründungs-

horizonts, zum Grundwasser, zur Baugrubensicherung) werden objektbezogene Baugrunduntersu-

chungen gemäß DIN EN 1997-2 bzw. DIN 4020 durch ein privates Ingenieurbüro empfohlen.
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5 Rechtsverbindlichkeit 

Mit Rechtsverbindlichkeit dieser Bebauungsplanänderung werden entgegenstehende Bauvorschrif-

ten und Festsetzungen des vorhabenbezogenen Bebauungsplans „Neckarsteinacher Straße 12“ in 

der Fassung vom 30.04.2019 aufgehoben.  

6 Verfahrensvermerke 

für Ziff. 2 Planungsrechtliche Festsetzungen nach § 9 BauGB i.V.m. §§ 1-22 BauNVO 

Für die 1. Änderung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans „Neckarsteinacher Straße 12“: 

 Aufstellungsbeschluss § 2 Abs. 1 BauGB 24.05.2022

 Ortsübliche Bekanntmachung § 2 Abs. 1 BauGB 23.06.2022

 Auslegungsbeschluss § 3 Abs. 2 BauGB 24.05.2022

 Ortsübliche Bekanntmachung § 2 Abs. 1 BauGB 23.06.2022

 Offenlage nach § 3 Abs. 2 BauGB § 3 Abs. 2 BauGB vom 04.07.2022

bis 05.08.2022

 Benachrichtigung der Behörden und 

Träger öffentlicher Belange 
§ 4 Abs. 2 BauGB 23.06.2022

 Beteiligung der Behörden und 

Träger öffentlicher Belange nach § 4 

Abs. 2 BauGB 

§ 4 Abs. 2 BauGB
vom 23.06.2022

bis 05.08.2022

 Abwägung der eingegangenen Stellung-

nahmen 
§ 2 Abs. 1 BauGB 27.09.2022

6.1 Satzungsbeschluss 

Satzungsbeschluss der 1. Änderung des Be-

bauungsplanes durch den Gemeinderat der  

Stadt Neckargemünd  

§ 10 Abs. 1 BauGB

i.V.m. § 4 GemO/BW 27.09.2022

Satzungsbeschluss der örtlichen 

Bauvorschrift durch den Gemeinderat der 

Stadt Neckargemünd  

§ 74 Abs. 1 und 7 LBO

i.V.m. § 4 BauGB und 

§ 4 GemO/BW

27.09.2022

Die ordnungsgemäße Durchführung der o.g. Verfahrensschritte wird bestätigt: 

Neckargemünd, den 27.09.2022 _____________________________ 

Bürgermeister Frank Volk 
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6.2 Ausfertigungsvermerk 

Es wird bestätigt, dass die textlichen Angaben dieser Bebauungsplanänderung mit den eingegange-

nen Beschlüssen des Gemeinderats übereinstimmen. 

Neckargemünd, den 28.09.2022 _____________________________ 

Bürgermeister Frank Volk 

6.3 Inkrafttreten 

Der Satzungsbeschluss der 1. Änderung des Bebauungsplanes und der Satzungsbeschluss über die 

örtliche Bauvorschrift wurden nach § 10 Abs. 3 BauGB am 13.10.2022 ortsüblich bekannt gemacht. 

Mit dieser Bekanntmachung wurden der Bebauungsplan und die örtliche Bauvorschrift rechtsver-

bindlich. 

Neckargemünd, den 13.10.2022 _____________________________ 

Bürgermeister Frank Volk 
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1 Begründung zum Bebauungsplan 

1.1 Erfordernis der Planung 

Im Jahr 2019 stellte die Stadt Neckargemünd den vorhabenbezogenen Bebauungsplan 

„Neckarsteinacher Straße 12“ auf, um neue Wohn- und Gewerbeflächen bereitzustellen. Auf den 

Gewerbeflächen des Bebauungsplans wurden in Anlehnung an § 6a BauNVO auch Einzelhandelsbe-

triebe zugelassen, allerdings mit Einschränkung des Sortimentes. Es wurden zentrumsrelevante Sor-

timente gemäß der Sortimentsliste des Einheitlichen Regionalplans Rhein-Neckar vom 27.09.2013 

ausgeschlossen. Da der zentrumsnahe Planungsraum (siehe Bild 1) jedoch bereits von solchen zen-

trenrelevanten Sortimenten umgeben ist, soll nun auch das Plangebiet für solche Einzelhandelsbe-

triebe geöffnet werden, um den Bestand ergänzen zu können. Aus diesem Grund wird eine Ände-

rung des Bebauungsplanes, also eine Änderung der Art der baulichen Nutzung, erforderlich.  

Aufgrund der Erweiterung der zulässigen Sortimente des Einzelhandels werden im Zuge der 1. Än-

derung des Bebauungsplanes auch die örtlichen Bauvorschriften in Bezug auf die Werbeanlagen 

angepasst, um zentrenrelevante Sortimente auch angemessen bewerben zu können ohne die 

Wohnnutzung wesentlich zu stören oder zu beeinträchtigen.  

Bild 1: Übersichtskarte Planungsraum / Top. Karte Landesvermessungsamt BW 

Bei der Änderung handelt sich um eine Maßnahme, die nicht die Grundzüge der Planung berührt, 

da bereits im Ursprungsbebauungsplan Einzelhandel in Anlehnung an § 6a BauNVO zugelassen 

wurde. Die Einschränkung der Sortimente stellt lediglich eine weitere Untergliederung dieser Art 

der baulichen Nutzung dar. Die sonstigen Festsetzungen, insbesondere zur GRZ, GFZ, Anzahl der 

Vollgeschosse usw. werden nicht geändert.  

Es gelten im gesamten Geltungsbereich des Bebauungsplans „Neckarsteinacher Straße 12“ die 

textlichen und zeichnerischen Festsetzungen in der Fassung vom 30.04.2019 fort, mit Ausnahme 

der durch die vorliegende Planänderung geänderte Textfestsetzung zur Art der baulichen Nutzung.  
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Aus diesem Grund wird die vorgesehene Bebauungsplanänderung gemäß § 13 BauGB im „Verein-

fachten Verfahren“ aufgestellt, da durch den vorgesehenen Änderungsinhalt die Grundzüge der 

Planung nicht berührt werden.  

Die Anwendung des § 13 BauGB ist möglich, da aufgrund der vorgesehenen Änderungsinhalte keine 

Vorhaben zugelassen werden, welche der Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträglichkeits-

prüfung nach Anlage 1 zum Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung oder nach Landesrecht 

unterliegen, da aufgrund der Änderung insgesamt keine nicht bereits zugelassenen Vorhaben zu-

lässig werden. Zudem gibt es keine Anhaltspunkte für eine erhebliche Beeinträchtigung der nach 

§ 1 (6) Nr. 7 b BauGB aufgeführten Schutzgüter und keine Anhaltspunkte dafür, dass bei der Planung 

Pflichten zur Vermeidung oder Begrenzung der Auswirkungen von schweren Unfällen nach § 50 

Satz 1 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes zu beachten sind.  

Im Vereinfachten Verfahren gem. § 13 BauGB gelten die Beteiligungsvorschriften gem. § 13 (2) 

BauGB. Entsprechend § 13 (3) Satz 1 BauGB wird von der Umweltprüfung nach § 2 (4) BauGB, vom 

Umweltbericht nach § 2 a BauGB, von der Angabe nach § 3 (2) S. 2 BauGB, welche Arten umwelt-

bezogener Informationen verfügbar sind, sowie von der zusammenfassenden Erklärung gemäß § 6 

(5) S. 3 BauGB und § 10 (4) BauGB abgesehen. 

1.2 Geltungsbereich 

Bild 2: Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplans und seiner 1. Änderung 
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Der Geltungsbereich der 1. Änderung entspricht dem Geltungsbereich des Ursprungsbebauungs-

plans (vorhabenbezogener Bebauungsplan „Neckarsteinacher Straße 12“ vom 30.04.2019).  

1.3 Ziele und Zwecke sowie wesentliche Auswirkungen der Planung 

Der bestehende Bebauungsplan aus dem Jahr 2019 lässt bereits Einzelhandelsbetriebe auf den Ge-

werbeflächen zu. Allerdings wurde der Einzelhandel in Bezug auf die zulässigen Sortimente auf nicht 

zentrenrelevante Sortimente eingeschränkt gemäß der Sortimentsliste des Regionalplanes Rhein-

Neckar. Da um das Plangebiet herum bereits einige Einzelhandelsbetriebe mit zentrenrelevanten 

Sortimenten ansässig sind, möchte die Stadt auch das Plangebiet für die Ansiedlung solcher Einzel-

handelsbetriebe öffnen. Derzeit ist konkret die Ansiedlung eines Feinkosthandels vorgesehen. Eine 

Einschränkung der Sortimente soll aufgrund der Zukunftsfähigkeit des Plangebietes vollständig ent-

fallen, damit sich sowohl Betriebe mit zentrenrelevanten Sortimenten als auch mit nicht zentren-

relevanten Sortimenten zukünftig dort ansiedeln können. Die Änderung des Bebauungsplanes be-

steht somit in der Änderung der Art der baulichen Nutzung in Bezug auf den bereits derzeit zuge-

lassenen Einzelhandel.  

Aufgrund des Unterbleibens der Sortimentseinschränkung des Einzelhandels soll auch die örtliche 

Bauvorschrift zu den Werbeanlagen angepasst werden, um zentrenrelevante Sortimente anspre-

chend bewerben zu können. Hierzu wird die Stätte der Werbeanlagen an der Gebäudefassade kon-

kretisiert und es werden weitere Werbeanlagen zugelassen. Die Werbeanlagen an der Gebäudefas-

sade werden auf den Gewerbebereich beschränkt und sind nicht mehr im gesamten Erdgeschoss 

zugelassen. Neben diesen Werbeanlagen an der Stätte der Leistung werden zwei weitere Werbe-

anlagen zugelassen, die auf den Einzelhandel aufmerksam machen können.    

Weitere Änderungen des Ursprungsbebauungsplanes unterbleiben.   

2 Begründung zu den planungsrechtlichen Festsetzungen 

Mit der 1. Änderung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes „Neckarsteinacher Straße 12“ er-

folgt ausschließlich eine Anpassung der Art der baulichen Nutzung. Alle weiteren Festsetzungen 

sowie deren Begründung bleiben von der 1. Änderung unberührt.  

Bislang war der im Plangebiet zugelassene Einzelhandel hinsichtlich des zulässigen Sortiments be-

grenzt auf nicht zentrenrelevante Sortimente gemäß der Sortimentsliste des Regionalplans Rhein-

Neckar. Diese Einschränkung wird dem bereits im Umfeld vorhandenen Einzelhandel nicht gerecht. 

Hier sind bereits Einzelhandelsbetriebe mit zentrenrelevanten Sortimenten ansässig. Damit sich das 

Vorhaben in diese Strukturen einfügen und diese sinnvoll ergänzen kann, wird durch die 1. Ände-

rung des Bebauungsplans eine Einschränkung des Sortiments aufgehoben.  

Im gesamten Geltungsbereich des Bebauungsplans haben alle weiteren Festsetzungen weiterhin 

Bestand. Dies gilt auch für die nicht geänderten zeichnerischen Festsetzungen. 
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3 Begründung zu den örtlichen Bauvorschriften 

Durch die Änderung der örtlichen Bauvorschrift zu den Werbeanlagen kann eine angepasste Eigen-

werbung auch für zentrenrelevante Sortimente erfolgen. Durch die gestalterischen Vorgaben und 

der damit verbundenen Beschränkung der Werbeanlagen soll eine verträgliche Entwicklung im 

Plangebiet gewährleistet werden. Es soll grundsätzlich erlaubt sein, die angebotenen Sortimente zu 

bewerben, jedoch ohne den Gebietscharakter bzw. die Wohnnutzung zu beeinträchtigen.  

Blendende und blinkende Werbeanlagen sind weiterhin wegen der von ihnen ausgehenden Irrita-

tion ausgeschlossen. So können Beeinträchtigungen für die angrenzenden Wohnhäuser, den Stra-

ßenverkehr sowie für Kleintiere und Insekten vermieden werden.  

4 Hinweise 

Die in der 1. Änderung des Bebauungsplanes aufgeführten Hinweise ergänzen die Hinweise des 

vorhabenbezogenen Bebauungsplans „Neckarsteinacher Straße 12“ in der Fassung vom 

30.04.2019. 

Aufgrund des hochfrequentierten Rad- und Fußweges im Norden des Plangebietes wird auf die Be-

rücksichtigung der Sichtfelder entsprechend den Vorgaben der RASt06 hingewiesen. Damit sollen 

negative Auswirkungen auf den Verkehr, vor allem auf den Rad- und Fußverkehr der Neckarsteina-

cher Straße, durch die Beachtung der Sichtfelder im Bereich der Ein- und Ausfahrten des Plangebie-

tes ausgeschlossen werden. Die einzuhaltenden Abstände der zulässigen freistehenden Werbean-

lagen zu den beiden Ein- und Ausfahrten zur Freihaltung der Sichtfelder sind aus diesem Grund in 

den Hinweisen explizit aufgeführt. 

Es wird zudem auf die Belange der Abwasserbehandlung und –entsorgung hingewiesen und der 

Hinweis zur Geologie aus dem Bebauungsplan „Neckarsteinacher Straße 12“ wurde ergänzt.  

5 Auswirkungen auf Natur und Umwelt 

Die 1. Änderung des Bebauungsplans erfolgt auf der Rechtsgrundlage des § 13 BauGB im verein-

fachten Verfahren. Das vereinfachte Verfahren kann angewendet werden, wenn die Zulässigkeit 

von Vorhaben, die einer Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung nach An-

lage 1 zum Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung oder nach Landesrecht unterliegen, 

nicht vorbereitet oder begründet wird, und keine Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung der in 

§ 1 (6) Ziffer 7 b BauGB genannten Schutzgüter bestehen. 

Im vereinfachten Verfahren wird gem. § 13 (3) BauGB von der Umweltprüfung nach § 2 (4) BauGB 

von dem Umweltbericht nach § 2a BauGB sowie von der Angabe nach § 3 (2) Satz 2 BauGB, welche 

Arten umweltbezogener Informationen verfügbar sind, abgesehen. 

Durch die 1. Änderung entstehen aus landespflegerischer Sicht keine zusätzlichen erheblichen Ein-

griffe in die Schutzgüter Bevölkerung und Gesundheit des Menschen, Fauna und Flora, Biodiversi-

tät, Boden, Wasser, Luft und klimatische Faktoren, Kultur- und sonstige Sachwerte, Landschaft und 

Erholung. Mit der Planaufstellung werden keine UVP-pflichtigen Vorhaben begründet und es beste-

hen keine Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung der in § 1 (6) Ziffer 7 b BauGB genannten Schutz-

güter (FFH- und Vogelschutzgebiete). 
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Nach § 1a BauGB sind die Belange von Naturschutz und Landschaftspflege nach den Grundsätzen 

der Eingriffsregelung dennoch in die Abwägung einzustellen. Diese Belange wurden im Planungs-

prozess des Ursprungsbebauungsplanes beachtet und es wurde diesen ausreichend Rechnung ge-

tragen. Da die 1. Änderung hinsichtlich dieser Belange keine Änderungen hervorruft, sind bezüglich 

der 1. Änderung keine erneuten Abwägungen dieser Belange erforderlich. Eine Auswirkung auf die 

einzelnen Schutzgüter Mensch, Fauna, Flora, Biodiversität, Boden, Wasser, Luft, Klima, Kultur- und 

sonstige Sachwerte sowie Landschaft und Erholung ergibt sich aus dem Änderungsinhalt der 

vorliegenden Planung nicht. 

Entsprechend ergeben sich durch die vorliegende Planung keine erheblichen Beeinträchtigungen 

von Natur und Landschaft. 

6 Artenschutz 

Der Artenschutz ist auch im beschleunigten Verfahren zu berücksichtigen.  

Artenschutzrechtliche Belange werden durch die vorliegende Änderungsplanung, also die Ände-

rung der Nutzungsart, nicht berührt. Es ist nicht davon auszugehen, dass Verbotstatbestände nach 

§ 44 BNatSchG durch die Umsetzung der vorliegenden Änderungsplanung eintreten werden.

Die erforderlichen Ausgleichsmaßnahmen für das Gesamtvorhaben wurden verbindlich im Bebau-

ungsplan „Neckarsteinacher Straße 12“ festgesetzt und sind weiterhin verbindlich. 

Neckargemünd, den 27.09.2022  gefertigt: Öhringen, den 27.09.2022 

……………………………………………............................. ……………………………………………............................. 

Frank Volk, Bürgermeister Doris Mayer,  
Geschäftsführung  
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STADT NECKARGEMÜND 

1. ÄNDERUNG DES VORHABENBEZOGENEN BEBAUUNGSPLANS 

„NECKARSTEINACHER STRAßE 12“ 
IN KLEINGEMÜND 

OFFENLAGE VOM 04.07. BIS 05.08.2022 

ZUSAMMENSTELLUNG DER EINGEGANGENEN STELLUNGNAHMEN 
VOM 27.09.2022 

BEBAUUNGSPLAN-VERFAHREN NACH § 13 BAUGB ALS TEXTLICHER BEBAUUNGSPLAN 
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1. TRÄGER ÖFFENTLICHER BELANGE 

1.1 Folgende Träger öffentlicher Belange hatten keine Bedenken: 

TRÄGER ÖFFENTLICHER BELANGE 
VER-
WEIS 
AN 

BE-
TROFFEN

KEINE 
BE-

DENKEN 

Regierungspräsidium Karlsruhe – Abteilung 2 –  Wirtschaft, Raumordnung, Bau- Denkmal- und Gesundheitswesen X 

Regierungspräsidium Karlsruhe – Abteilung 4 – Verkehr X 

Regierungspräsidium Karlsruhe – Referat 55 Naturschutz, Recht X 

Nachbarschaftsverband Heidelberg-Mannheim X 

Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis – Amt für Gewerbeaufsicht und Umweltschutz X 

Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis – Amt für Straßen- und Radwegebau X 

Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis – Amt für Flurneuordnung X 

Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis – Untere Naturschutzbehörde X 

Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis – Kreisforstamt X 

Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis – Vermessungsamt X 

Staatliches Hochbauamt – Vermögen und Bau Baden-Württemberg – Amt Mannheim und Heidelberg X 

Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Neckar X 

Amprion GmbH X 

Deutsche Telekom Technik GmbH X 

Deutsche Bahn AG X 

Rhein-Neckar-Verkehr GmbH X 

Fibernet.rn - Zweckverband High-Speed-Netz Rhein-Neckar X 

Gemeinde Bammental – Rathaus X 
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1.2 Folgende Träger öffentlicher Belange haben bislang keine Stellungnahme abgegeben:  

TRÄGER ÖFFENTLICHER BELANGE 

Verband Region Rhein Neckar, Mannheim

Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis – Amt für Nahverkehr

Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis – Schulamt

Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis – Gesundheitsamt

Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis – Untere Landwirtschaftsbehörde

Handwerkskammer Mannheim

Abfallgesellschaft des Rhein-Neckar-Kreises

Firma SüWAG E-Werk Bammental

Stadtwerke Neckargemünd

Bund für Umwelt und Naturschutz – Deutschland

Landesnaturschutzverband – Arbeitskreis MA, HD, Rhein-Neckar

NABU Ortsgruppe

Stadtmarketing Neckargemünd

Stadt Heildelberg

Gemeinde Lobbach

Gemeinde Schönbrunn

Gemeinde Schönau

Stadt Neckarsteinach

Gemeinde Gaiberg

Gemeinde Wiesenbach
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1.3 Folgende Träger öffentlicher Belange hatten Bedenken und Anregungen: 

TRÄGER ÖFFENTLICHER BELANGE BEDENKEN / 
ANREGUNGEN 

1 Abwasserzweckverband Heidelberg X

2 RP Stuttgart - Landesamt für Denkmalpflege X
X3 Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis – Wasserrechtsamt X

4 Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis – Baurechtsamt X
v X5 Industrie- und Handelskammer Rhein-Neckar X

6 Regierungspräsidium Freiburg – Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau X

Die Stellungnahmen der TÖB werden nachfolgend aufgeführt. 
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1 24.06.2022 Abwasserzweck-

verband Heidel-

berg

Kenntnisnahme 

Stattgegeben: 

Die Anregungen werden im Textteil als Hinweis für 
die Bauherren ergänzt. 
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2 04.07.2022 RP Stuttgart - 

Landesamt für 

Denkmalpflege 

Kenntnisnahme 



Stadt Neckargemünd, 1. Änderung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans „Neckarsteinacher Straße 12“ Seite 7 von 23

Stellungnahmen zur Beteiligung vom 04.07. bis 05.08.2022 08.09.2022 

Nr. Datum T Ö B Stellungnahme Abwägungsvorschlag 

\\192.168.55.28\Projekte\07\ZSO\07ZSO22018_Neckarstein\322_BPlan_Entwurf\05_Beteiligung\07zso22018_sy01_220927.docx 

Zu 2 04.07.2022 RP Stuttgart - 

Landesamt für 

Denkmalpflege 

Kenntnisnahme

Nicht stattgegeben: 
Der Hinweis ist bereits im Bebauungsplan 
„Neckarsteinacher Straße 12“ enthalten. Dieser 
bleibt in Bezug auf diese Inhalte rechtsverbindlich. 
Aus diesem Grund wird der Hinweis nicht erneut in 
der 1. Änderung aufgeführt.    

Kenntnisnahme 

Kenntnisnahme 

Kenntnisnahme 
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3 25.07.2022 Landratsamt 

Rhein-Neckar-

Kreis – Wasser-

rechtsamt 

. 

Kenntnisnahme (siehe unten) 

Kenntnisnahme 
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Zu 3 25.07.2022 Landratsamt 

Rhein-Neckar-

Kreis – Wasser-

rechtsamt 

Kenntnisnahme 

Kenntnisnahme 

Kenntnisnahme 

Kenntnisnahme 
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Zu 3 25.07.2022 Landratsamt 

Rhein-Neckar-

Kreis – Wasser-

rechtsamt 

Kenntnisnahme 

Kenntnisnahme 

Kenntnisnahme 

Nicht stattgegeben:  

Im Rahmen der Aufstellung des vorhabenbezoge-
nen Bebauungsplanes „Neckarsteinacher Straße 12“ 
wurde bereits ein baugeologisches Gutachten mit 
Untersuchung potenzieller Altlasten durchgeführt 
und es wurden Hinweise in die textlichen Festset-
zungen aufgenommen. Diese werden durch die 
1. Änderung des Bebauungsplans nicht tangiert und 
sind weiterhin rechtsverbindlich. Im Rahmen der 
1. Änderung sind somit keine weiteren Ergänzungen 
erforderlich.  
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Zu 3 25.07.2022 Landratsamt 

Rhein-Neckar-

Kreis – Wasser-

rechtsamt 

Kenntnisnahme 
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Zu 3 25.07.2022 Landratsamt 

Rhein-Neckar-

Kreis – Wasser-

rechtsamt 

Kenntnisnahme
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Zu 3 25.07.2022 Landratsamt 

Rhein-Neckar-

Kreis – Wasser-

rechtsamt 

Kenntnisnahme
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Zu 3 25.07.2022 Landratsamt 

Rhein-Neckar-

Kreis – Wasser-

rechtsamt 

Kenntnisnahme 



Stadt Neckargemünd, 1. Änderung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans „Neckarsteinacher Straße 12“ Seite 15 von 23

Stellungnahmen zur Beteiligung vom 04.07. bis 05.08.2022 08.09.2022 

Nr. Datum T Ö B Stellungnahme Abwägungsvorschlag 

\\192.168.55.28\Projekte\07\ZSO\07ZSO22018_Neckarstein\322_BPlan_Entwurf\05_Beteiligung\07zso22018_sy01_220927.docx 

4 04.08.2022 Landratsamt 

Rhein-Neckar-

Kreis –  

Baurechtsamt 

. 

Kenntnisnahme 

Kenntnisnahme 



Stadt Neckargemünd, 1. Änderung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans „Neckarsteinacher Straße 12“ Seite 16 von 23

Stellungnahmen zur Beteiligung vom 04.07. bis 05.08.2022 08.09.2022 

Nr. Datum T Ö B Stellungnahme Abwägungsvorschlag 

\\192.168.55.28\Projekte\07\ZSO\07ZSO22018_Neckarstein\322_BPlan_Entwurf\05_Beteiligung\07zso22018_sy01_220927.docx 

Kenntnisnahme 

Kenntnisnahme 

Kenntnisnahme 

Stattgegeben:  

Die Vorgaben zu den Mindestabständen der Wer-
beanlagen zur Einhaltung der RASt06 werden aus 
den örtl. Bauvorschriften herausgenommen und 
sowohl im Textteil als auch in der Begründung als 
Hinweis aufgeführt um die Rechtmäßigkeit der örtl. 
Bauvorschriften sicher zu stellen.   

Kenntnisnahme 

Kenntnisnahme 

Kenntnisnahme 



Stadt Neckargemünd, 1. Änderung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans „Neckarsteinacher Straße 12“ Seite 17 von 23

Stellungnahmen zur Beteiligung vom 04.07. bis 05.08.2022 08.09.2022 

Nr. Datum T Ö B Stellungnahme Abwägungsvorschlag 

\\192.168.55.28\Projekte\07\ZSO\07ZSO22018_Neckarstein\322_BPlan_Entwurf\05_Beteiligung\07zso22018_sy01_220927.docx 

5 05.08.2022 Industrie- und 

Handelskammer 

Rhein-Neckar 

Kenntnisnahme 

Kenntnisnahme 
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Zu 5 05.08.2022 Industrie- und 

Handelskammer 

Rhein-Neckar 

Nicht stattgegeben: 
Aus den genannten Gründen wurde das Sortiment 
des Einzelhandels im Plangebiet des vorhabenbezo-
genen Bebauungsplans „Neckarsteinacher Straße 
12“ bislang eingeschränkt.  

Die Stadt Neckargemünd möchte jedoch gerade im 
Plangebiet eine Beschränkung der Sortimente für 
den Einzelhandel gezielt aufheben.  

Die Risiken für die Innenstadt sind der Stadt 
Neckargemünd bekannt, dennoch wurde zugunsten 
eines zentrenrelevanten Einzelhandels im Plange-
biet abgewogen, damit sich das Plangebiet in die 
Strukturen des Umfelds einfügen und diese ergän-
zen kann. Zudem sind großflächige Einzelhandelsbe-
triebe auf Basis der Festsetzungen des Bebauungs-
plans "Neckarsteinacher Straße 12“ nicht möglich. 
Entsprechend der im vorhabenbezogenen Bebau-
ungsplan vorgesehenen Gebäudekubaturen ist 
ebenso nicht von der Entstehung einer Einzelhan-
delsagglomeration auszugehen. Die negativen Aus-
wirkungen auf die Innenstadt werden daher als 
gering angesehen.  Aus diesem Grund bleibt der 
Wegfall der Sortimentseinschränkung in der 1. Än-
derung des Bebauungsplanes bestehen. 
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6 28.07.2022 RP Freiburg – 

Landesamt für 

Geologie, Roh-

stoffe und Berg-

bau 

Kenntnisnahme 

Kenntnisnahme
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Zu 6 28.07.2022 RP Freiburg – 

Landesamt für 

Geologie, Roh-

stoffe und Berg-

bau 

Kenntnisnahme 

    Stattgegeben: 

Der Hinweis wird im Textteil ergänzt, da der bereits 
bestehende Hinweis bezüglich der Geologie im Be-
bauungsplan „Neckarsteinacher Straße 12“ gering-
fügig abweicht.  

Die Änderungen im Hinweis selbst werden in der 
1. Änderung des Bebauungsplans farblich hervorge-
hoben.   

Kenntnisnahme 

Kenntnisnahme 

Kenntnisnahme
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Zu 6 28.07.2022 RP Freiburg – 

Landesamt für 

Geologie, Roh-

stoffe und Berg-

bau 

Kenntnisnahme 

Kenntnisnahme 

Kenntnisnahme 

Kenntnisnahme 

Kenntnisnahme
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2. ÖFFENTLICHKEIT 

Folgende Bürger hatten Bedenken und Anregungen: 

TRÄGER ÖFFENTLICHER BELANGE BEDENKEN / 
ANREGUNGEN 

1 Klimaschutzbeirat X
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Nr. Datum Bürger Stellungnahme Abwägungsvorschlag 
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1 31.07.2022 Klimaschutzbei-

rat 

Kenntnisnahme 

   Teilweise stattgegeben: 
Der Betrieb von Werbeanlagen unter Einsatz erneu-
erbarer Energien wird nicht verpflichtend festge-
setzt. Es wird jedoch ergänzt, dass der ausschließli-
che Einsatz von regenerativen Energien empfohlen 
und begrüßt wird. 




